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A. Sachverhalt

1. Ausgangslage

In naher Zukunft wird das Werkhofareal am Flughafen Zürich saniert, dabei wird ein
Teil der Gebäude abgebrochen und durch Neubauten ersetzt (z. B. Neubau Feuer
wehrgebäude, Neubau Energieverteil- und Rechenzentrum), andere Gebäude wer
den saniert (Zentralgebäude und Werkstätten). Das Bauprogramm ist in diverse
grössere und kleinere Teilprojekte aufgeteilt, für die jeweils separate Plangenehmi
gungsverfahren durchzuführen sind.

2. Gesuch

2.7 Gesuchseinreichung

Am 5. Juli 2017 (Eingangsdatum) reichte die Flughafen Zürich AG (FZAG) dem
Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) zuhanden des Eidgenössischen Departements
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) ein Plangenehmigungs
gesuch für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes W22 am Flughafen Zürich ein.

2.2 Begründung und Projektbeschrieb

Nach Angaben im Gesuch sind die Werkhofgebäude im Westen des Flughafenare
als dem Alter entsprechend abgenutzt und genügen den aktuellen energetischen
Vorgaben nicht mehr. Diese Mängel erfordern gemäss den behördlichen Auflagen
und den vorliegenden Gebäudediagnosen zwingende Sanierungsmassnahmen.
Gemäss der Arealstrategie steht ein ganzheitlicher Ansatz im Vordergrund. Nebst
der zweckmässigen Sanierung soll eine nutzungsspezifische Ausrichtung und Be
triebsoptimierung der bestehenden Werkhofgebäude erfolgen. Der Neubau W22 ist
Teil des Gesamtprojektes Sanierung Werkhofareal.

Auf dem gesamten Flughafen ist die Berufsfeuerwehr der Wache Flughafen von
Schutz und Rettung Zürich (SRZ) mit 118 Mitarbeitenden im 24-Stunden-Schicht-
dienst für die feuerwehrtechnischen Sicherheitsaspekte verantwortlich. Sie muss
sich dabei an die Vorgaben der Internationalen Zivilluftfahrtbehörde ICAO und des
BAZL halten. Für die entsprechenden Aufgaben im Bereich der Flugzeugereignis
bewältigung ist sie mit modernsten Mitteln ausgerüstet. Zudem stellt sie auch die
professionelle Hilfe im nördlichen Teil der Stadt Zürich sicher und bietet umliegenden
Gemeinden bei Bedarf Unterstützung.
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Der Rettungsdienst von SRZ zählt zu den grössten der Schweiz. Er ist in der Stadt
Zürich, auf dem Flughafen und in 17 Vertragsgemeinden zuständig für die Medizini
sche Notfallversorgung sowie für Verunfallten- und Krankentransporte.

SRZ ist heute in den Werkhofgebäuden WZ (Rettungsdienst) und W8 (Feuerwehr)
untergebracht. Aus ökonomischen Gründen und auf Grund der erforderlichen stän
digen Alarmbereitschaft von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde ein gemeinsamer
Ersatzneubau für die beiden Dienste geplant, dessen neue Orientierung parallel zum
künftigen Taxiway (TWY RSüd) eine direktere Erschliessung zu den Pisten und so
mit optimierte lnterventionszeiten ermöglicht.

Der Neubau W22 sieht einen dreigeschossigen Bau von ca. 74,5 m x 31,5 m mit Un
tergeschoss für die Unterbringung aller Räume von SRZ vor und ist einer der Haupt
bestandteile des Bauvorhabens Sanierung Werkhof Areal. Das Gebäude weist somit
nicht nur Arbeitsräume, sondern auch Aufenthalts- und Ruheräume auf.

Die knappen Platzreserven auf dem Werkhofareal führten zu einem Projekt mit einer
überhohen Fahrzeughalle (Geschosse GO und G1) und einem darüber liegenden
Wohn- und Bürogeschoss (G2).

Die Fahrzeughalle ist aus hygienischen Gründen in zwei Nutzungseinheiten aufge
teilt, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Hauptausfahrtrichtung ist Osten, Richtung
Runway. Daneben, darüber (Geschoss G1) und darunter (Geschoss GOl) befinden
sich sämtliche Werkstätten, Garderoben, Büros, Lagerflächen etc.

Im Wohn- und Bürogeschoss (G2) befinden sich die Schlaf-, Ess- und Aufenthalts-
räume sowie Rapport-, Ausbildungs- und Sportsäle sowie ein Essbereich mit einfa
cher Küche und ein Kiosk. Die Mahlzeiten werden nicht vor Ort zubereitet, sondern
zweimal täglich (mittags und abends) vorgekocht und von extern geliefert. Für das
Frühstück und die Kaffeepausen werden frisches Brot und weitere verpackte Le
bensmittel (Kaffee, Konfitüre, etc.) nach Bedarf bestellt und geliefert, Im benachbar
ten Küchenlager sind 5 Kühlschränke sowie verschiedene Vorratsschränke geplant.
Ebenfalls ist ein Selecta-Automat vorgesehen.

Aus dem G2 führen Rutschstangen in die Fahrzeughalle.

Das Gebäude weist Vordächer über die gesamte Längsfassade auf, die die darunter
liegenden Tote vor Witterungseinflüssen schützt. Drei eingeschnittene Höfe im Ober
geschoss stellen die Belichtung der tiefen Grundrisse sicher.
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Für den Neubau wurde innerhalb des Projektperimeters «Sanierung Werkhof Areal»
ein Baufeld definiert, das bei Berücksichtigung der Manövrierfläche die künftige Ser
vicestrasse parallel zum TVVY RSüd nicht tangiert. Die Baugrenzen wurden so fest
gelegt, dass zu den benachbarten Gebäuden W4 und W5 ein Gebäudeabstand von
mindestens 20 m gewährleistet ist und die Strasse zum Tor 130 nicht beeinträchtigt
wird. Die maximale Gebäudehöhe innerhalb dieses Baufeldes ist gemäss der im
Sicherheitszonenplan definierten Höhenbeschränkung bemessen.

Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage mit einer möglichen Anlagenleistung von
90 kWp1 bis 1 10 kWp als Option aufgenommen und ist in der Plangenehmigung zu
berücksichtigen.

Die Gebäude W6 und W7 liegen im Perimeter des Neubaus W22 und müssen abge
brochen werden; die Perimeterfreilegung und der Rückbau wurden vom UVEK be
reits genehmigt2. Ob das Gebäude WS künftig weitergenutzt oder abgebrochen wird,
steht noch nicht fest.

Aufgrund des wesentlichen Beitrags zur Funktionstüchtigkeit des Flughafens, den
die im Werkhof untergebrachten Dienste leisten, sind während der Sanierungsmass
nahmen die wichtigsten Zu- und Wegfahrtsachsen der Gebäude sowie bestimmte
Zonen, Verkehrskorridore und Zufahrtsflächen auf dem Areal jederzeit freizuhalten.

Die Baustellenorganisation ist wie folgt vorgesehen: Für die Bauphase wird eine luft
seitige Baustelle eingerichtet. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt via Tor 130 mit Aus
weis- und Sicherheitskontrolle. Es sind eine Baustellenwand (Bauzaun 2 m hoch)
sowie erforderliche Staubwände vorgesehen; die bestehende Grünfläche und der
Baumbestand werden berücksichtigt. Während des Aushubs der Baugrube wird ein
Sprühvorhang gegen eine alifällige Staubentwicklung eingesetzt. Der Materialtrans
port erfolgt mit Lastwagen via Tor 130 und ausschliesslich über die Werkhofstrasse.
Voraussichtlich werden während der Hochbauphase zwei Kräne erforderlich sein;
deren genaue Lage, Höhe und Auslegerlänge werden vor der Submission mit Sky
guide abgesprochen (die beigelegten Bauinstallationspläne mit zwei Kränen sind
noch nicht mit allen Beteiligten koordiniert). Eventuell wird der punktuelle Einsatz ei
nes Pneukrans bei der Ausbauphase notwendig. Zurzeit sind keine Nachtarbeiten
geplant. Sollte dies der Baufortschritt bedingen, wird das Gesuch rechtzeitig einge
geben. Die Entsorgung erfolgt gemäss dem GEK3 im Mehrmuldenprinzip. Zur Tro
ckenhaltung der Baugrubensohle ist eine offene Wasserhaltung mit einzelnen Pum
pensümpfen sowie Drainagesträngen vorgesehen. Das anfallende Wasser kann un
ter Vorschaltung eines Absetzbeckens sowie allenfalls einer Neutralisationsanlage in

1 Kilowatt Peak: Mass für die Leistung einer Photovoltaikanlage unter genormten Bedingungen
2 Plangenehmigung des UVEK vom 13. Juni 2017

Generelles Entsorgungskonzept für Bauabflle
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die Schmutzwasserkanalisation abgeleitet werden. Das WC-Abwasser wird ins
Schmutzwasser eingeleitet.

Der Baubeginn ist für Anfang Juli 2018, das Bauende bzw. die Inbetriebnahme für
Ende Januar 2020 geplant.

Die Baukosten für dieses Projekt werden mit Fr. 20335 000.— veranschlagt.

2.3 Standort

Flughafen — Luftseite, Werkhofareal / Rohrstrasse, Grundstück-Kat.-Nr. 062
3139.14, Gemeindegebiet von Kloten.

2.4 Eigentumsverhältnisse

Die FZAG ist gemäss Angaben im Gesuch sowohl Grund- als auch Gebäudeeigen
tümerin.

2.5 Gesuchsunterlagen

2.5.1 Eingereichte Unterlagen

Das Gesuch umfasst das übliche Formular mit den entsprechenden Angaben und
folgende Beilagen:

— B1 :Übergeordneter technischer Bericht;

— B2: Situations-/Katasterplan 1:10000;

— B3: Projektpläne;

— B4: Küchenplan;

— B5: Flächennachweis gemäss SIA4 416;
— B6: Baustelleninstallationspläne 1: 500;

— B7: Brandschutzkonzept;

— B8: Bericht HLKSE5 Brandschutz, Bauphysik;

— B9: Wärmeschutznachweis;

— BiO: Schallschutznachweis;

— B1 1: Formular EN-3 Heizung und Warmwasser;

— B12: Formular EN-4.1 Lüftungstechnische Anlagen, Einfache Klimaanlage W22,
Linien 1+2;

— Bi 3: Formular EN-4.2 Lüftungstechnische Anlagen, Zuluft Druckluftkompresso

ren;

Schweizerischer Ingenjeur- und Archjtektenverein

Heizung-Lüftung-Kälte-Sanitär-Energie
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— B14: Formular EN-4.3 Lüftungstechnische Anlagen, Abluft Kältemittel (Wärme
pumpengehäuse);

— B15: Formular EN-4.4 Lüftungstechnische Anlagen, Abluft Ex-gefährdete Räu
me;

— B16: Formular EN-5 Kühlung/Befeuchtung;
— B17: Formular EN-13 Lüftung/Klimatisierung;

— B18: Pläne Photovoltaik;

— B19: Pläne Kanalisation;

— B20: Unbedenklichkeitserklärung Skyguide;
— B21: Bericht Safety Assessment;
— B22: Gutachten Auswirkungen auf Lebensräume;
— B23: Nachweis GEP6-Konformität;

— Stellungnahme FZAG Flight Ops Engineering;
— Stellungnahme Zonenschutz.

2.5.2 Im Laufe des Verfahrens nachgereichte Unterlagen

Auf Antrag des BAZL (vgl. Ziffer A.3.1 und B.2.14.4 unten) reichte die FZAG im Lau
fe des Verfahrens folgende Unterlagen betreffend Erdbebensicherheit des Gebäu
des nach:

— Deklarationsformular Erdbebensicherheit von Flugplatz- und Flugsicherungs
anlagen;

— Nutzungsvereinbarung betreffend Tragwerkselemente in Stahl, Stahlbeton sowie
Stahl-Beton-Verbund für den Neubau W22 vom 16.11.2017 mit den Beilagen
— Beilage 1: Nutzlastenpläne;

— Beilage 2: Wasserdichtigkeit, Anforderungen und Wasserdichtigkeit Mass
nahmen;

— Beilage 3: Erdbebenzonen, in denen keine Aussparungen und Einlagen sein
dürfen;

— Beilage 4: Tragwerkskonzeptpläne; und
— Technischer Bericht, rev. 14.2.201 8, mit Nachtrag Bautransporte.

2.6 Koordination von Bau und Betrieb

Das Bauvorhaben hat keine Auswirkungen auf den eigentlichen Flugbetrieb. Das Be
triebsreglement muss nicht geändert werden.

6 Genereller Entwässerungsplan
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3. Instruktion

3.1 Anhörung, Publikation und öffentliche Auflage

Das BAZL führte als verfahrensleitende Behörde für das UVEK das Verfahren durch.
Gemass Protokoll der VPK7-Sitzung vom 29. August 2015 hat das BAZL für das Vor
haben ein ordentliches Verfahren nach Art. 37 LFG8 festgelegt. Das Gesuch wurde
publiziert und lag vom 21. August bis zum 19. September 2017 öffentlich auf.

Es wurden keine Einsprachen gegen das Projekt erhoben.

Aus betrieblichen Gründen war eine Aussteckung nicht möglich, da die Bauvisiere
den operativen Betrieb der Rettungsdienste beeinträchtigt hätten; zudem liegt der
Standort für den Neubau komplett auf der Luftseite im Werkhofareal.

Am 10. Juli 2017 hörte das BAZL via Amt für Verkehr (AFV) den Kanton Zürich an;
gleichzeitig forderte es seine Fachsektionen auf, eine luftfahrtspezifische Projektprü
fung vorzunehmen. Die Anhörung des Eidg. Starkstrominspektorats (ESTI) erfolgte
vereinbarungsgemäss durch das AFV.

Am 26. Juli 2017 teilte das BAZL der FZAG mit, es habe nach Prüfung des Gesuchs
festgestellt, dass dieses keine Angaben über die Erdbebensicherheit enthalte, ob
wohl es sich beim Feuerwehrgebäude um ein Gebäude der Bauwerksklasse III nach
der SIA-Norm 261 handelt. Das BAZL forderte die FZAG auf, die entsprechenden
Nachweise vorzulegen.

Die luftfahrtspezifische Prüfung datiert vom 5. September 2017; sie wurde der FZAG
zugestellt.

Am 6. September 2017 stellte das AFV dem BAZL und in Kopie der FZAG die Stel
lungnahmen der angehörten Fachstellen sowie der Stadt Kloten zu.

Am 21. November 2017 reichte die FZAG den geforderten Nachweis der Erdbeben-
sicherheit sowie ihre Anträge zu einzelnen Anträgen der kantonalen Fachstellen ein.

Am 23. November 2017 hörte das BAZL das Bundesamt für Umwelt (BAFU) zum
Vorhaben und zu den Anträgen der FZAG an. Am 5. Januar 2018 nahm das BAFU
Stellung zum Vorhaben. Damit war die Instruktion abgeschlossen.

.‚ Verfahrensprüfungskommission der FZAG
8 Bundesgesetz über die Luftfahrt; SR 748.0

SIA-Norm 261, «Einwirkungen auf Tragwerke», 2014
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Vor dem Entscheid gab das BAZL der FZAG im Sinne von Art. 30 VwVG1° am
10. Januar 2018 Gelegenheit zu Schlussbemerkungen, die sie am 26. Januar 2018
einreichte. Am 16. Februar 2018 reichte die FZAG auf Antrag des BAZL eine
revidierte Ausgabe des technischen Berichts nach, in dem nun auch die fehlenden
Angaben über die Bautransporte enthalten sind.

3.2 Stellungnahmen

Es liegen folgende Stellungnahmen vor:
— FZAG, Flight Ops Engineering, vom 28. Juli 2017 (Gesuchsbeilage);
— Skyguide, CNS11-Services, vom 29. Juni 2017 (Gesuchsbeilage) und Project and

Planning 21. August 2017;

— kantonale Meldestelle/Zonenschutz vom 3. Juli 2017 (Gesuchsbeilage) und
7. Juli 2017;

— Eidgenössische Zollverwaltung (EZV), Zollstelle Zürich-Flughafen, vom 27. Juli
2017;

— Stadt Zürich — Schutz und Rettung (SRZ) vom 11. August 2017;
— Stadt Kloten, Baupolizei, vom 21. August 2017;
— Stadt Zürich — Gesundheits- und Umweltdepartement, Lebensmittelinspektorat

vom 22. August 2017;

— Koordination Bau und Umwelt (KOBU) vom 28. August 2017;
— Kantonspolizei Zürich, Flughafen-Stabsabteilung, vom 29. August 2017;
— Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) vom 2. September 2017;
— Eidgenössisches Starkstrominspektorat (ESTI) vom 8. September 2017;
— Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), Arbeitsbedingungen, vom 30. September

2017;

— Bundesamt für Umwelt (BAFU) vom 5. Januar 2018;
— FZAG, Stellungnahmen vom 21. November 2017 und 26. Januar 2018 (Schluss

bemerkungen).

10 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren fVerwaltungsverfahrensgesetz); SR 172.021
Communication and Navigation Systems
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B. Erwägungen

Formelles

1.1 Zuständigkeit

Das Feuerwehrgebäude dient dem Betrieb des Flughafens und gilt als Flugplatzan
lage nach Art. 2 V1L12. Nach Art. 37 Abs. 1 und 2 LFG ist bei Flughäfen das UVEK
für die Plangenehmigung zuständig.

1.2 Zu berücksichtigendes Recht

Das Plangenehmigungsverfahren richtet sich nach den Art. 37—37h LFG und den
Bestimmungen der VIL, insbesondere deren Art. 27a—27f, sowie den Vorschriften
des VwVG. Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforder
lichen Bewilligungen erteilt (Art. 37 Abs. 3 LFG). Kantonale Bewilligungen und Pläne
sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es den
Bau und Betrieb des Flugplatzes nicht unverhältnismässig einschränkt (Art. 37
Abs. 4 LFG).

1.3 Verfahren

Das Vorhaben ist örtlich begrenzt und verändert das äussere Erscheinungsbild des
Flughafens kaum. Obwohl der Projektstandort im Werkhofareal ganz auf der Luft-
seite des Flughafens liegt, kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass
schutzwürdige Interessen Dritter betroffen sind. Daher kommt das ordentliche Ver
fahren nach Art. 37 LFG mit Publikation und öffentlicher Auflage zur Anwendung.
Beim Vorhaben handelt es sich um einen Ersatzbau, der zu keiner wesentlichen Er
weiterung oder Betriebsänderung des Flughafens führt; es ist somit keine Umwelt
verträglichkeitsprüfung nach Art. lOa USG13 bzw. Art. 2 UVPV14 erforderlich.

Das Plangenehmigungsverfahren ist ein konzentriertes Entscheidverfahren im Sinne
des RVOG15. Die verschiedenen anwendbaren materiellen Vorschriften müssen ko
ordiniert werden, sofern dabei untrennbar miteinander verbundene Rechtsfragen
vorkommen, deren verfahrensrechtlich getrennte Behandlung sachlich zu unhaltba
ren Ergebnissen führen würde. Im vorliegenden Fall ist insbesondere zu prüfen, ob
das beantragte Vorhaben mit den bundesrechtlichen Bestimmungen nach LFG,

12 Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt; SR 748.131.1
13 Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz); SR 814.01
14 Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung; SR 814.011
15 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz; SR 172.010
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EIeG16, ArG17, USG, GSchG18 und NHG19 vereinbar ist.

BAZL und ESTI haben 2015 eine Vereinbarung über die Zuständigkeiten in konzen
trierten Plangenehmigungsverfahren nach LFG bzw. EIeG abgeschlossen, in der
Folgendes festgehalten ist: «In Fällen, bei denen im Zeitpunkt der Plangenehmigung
nach LFG noch kein genehmigungsfähiges Elektroprojekt vorliegt, wird verfügt, dass
das Elektroprojekt nachlaufend direkt beim ESTI zur Genehmigung einzureichen ist.
Die elektrotechnischen Anlagen dürfen erst nach Vorliegen der Plangenehmigung
nach Art. 16ff. EIeG erstellt werden.»

Da im vorliegenden Fall noch kein Elektroprojekt für die Photovoltaikanlage vorliegt,
ist eine entsprechende Festlegung in die vorliegende Verfügung aufzunehmen (vgl.
auch Ziffer B.2.7 und B.2.10 unten).

2. Materielles

2.7 Umfang der Prüfung

Nach Art. 27d Abs. 1 VIL ist zu prüfen, ob das Projekt den Zielen und Vorgaben des
Sachplans Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) entspricht sowie die Anforderungen nach
Bundesrecht erfüllt, namentlich diejenigen des Arbeitsrechts sowie der Raumpla
nung, des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes. Gestützt auf Art. 2ZdAbs. 2 VIL
sind auf kantonales Recht gestützte Anträge zu berücksichtigen, soweit dadurch der
Betrieb oder der Bau des Flugplatzes nicht übermässig behindert wird.

Eine Begründung für den Neubau des Feuerwehrgebäudes liegt vor (vgl. A.2.2
oben). Sie ist nachvollziehbar. Der Bedarf für das Vorhaben wurde von keiner Seite
bestritten.

Auf die Anträge der angehörten Fachstellen von Bund, Kanton und der Stadt Kloten
ist im Folgenden einzugehen.

2.2 Verantwortung des Flugplatzhalters

Art. 3 Abs. 1 VIL besagt unter anderem, dass Flugplätze so ausgestaltet, organisiert
und geführt sein müssen, dass der Betrieb geordnet und die Sicherheit für Personen
und Sachen [...J stets gewährleistet ist. Der Inhaber der Betriebskonzession hat für

16 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz); SR 734.0
17 Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz); SR 822.11
18 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz); SR 814.20
19 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz; SR 451
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die dazu erforderliche Infrastruktur zu sorgen; die Verantwortung für einen sicheren
Betrieb liegt in jedem Fall beim Konzessionsinhaber (Art. 10 Abs. 1 VIL).

2.3 Raumplanung und Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL)

Beim Projekt handelt es sich um eine Flugplatzanlage auf der Luftseite des Flugha
fens innerhalb des SIL-Perimeters gemäss dem Objektblatt für den Flughafen Zürich
vom 23. August 2017. Die Standortgebundenheit ist gegeben. Das Vorhaben steht in
keinem Widerspruch zum SIL und bewirkt keine Beeinträchtigung der in übergeord
neten Planungen vorgesehenen Schutz- und Nutzungsbestimmungen. Es steht mit
den Anforderungen der Raumplanung im Einklang und die sach- und raumplaneri
schen Voraussetzungen für die Plangenehmigung sind somit erfüllt.

2.4 Luftfahrtspezifische Auflagen (Safety)

Die Zulassung des Flughafens Zürich erfolgt seit dem 15. August 2014 gestützt auf
die Vorgaben aus der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 bzw. Nr. 1108/2009 sowie der
Verordnung (EU) Nr. 139/2014. Damit im Hinblick auf die kommende Zertifizierung
keine Nichtkonformitäten mit den anwendbaren Vorschriften aus den genannten Ver
ordnungen und den zugehörigen Zulassungsspezifikationen entstehen, erfolgt die
luftfahrtspezifische Prüfung im Rahmen dieser Plangenehmigung bereits gestützt auf
diese Grundlagen. Inhaltlich ergeben sich in den hier relevanten Punkten keine Än
derungen gegenüber den Bestimmungen aus dem Anhang 14 zum Übereinkommen
über die Internationale Zivilluftfahrt (ICAO Annex 14).

Art. 9 VIL bestimmt, dass das BAZL eine luftfahrtspezifische Projektprüfung vor
nimmt. Diese erfolgte am 5. September 2017 unter Berücksichtigung der Unbedenk
lichkeitsprüfung der Skyguide sowie der eingereichten Unterlagen und wurde ge
stützt auf die oben genannten Bestimmungen durchgeführt. Aus der Prüfung erge
ben sich, sowohl für die Bau- als auch für die Betriebsphase einige Auflagen.

Die FZAG äusserte sich nicht zu den Auflagen. Diese stützen sich auf die aviati
schen Vorschriften, sie sind einzuhalten bzw. umzusetzen. Die luftfahrtspezifische
Prüfung des BAZL wird als Beilage 1 Bestandteil der vorliegenden Verfügung; eine
entsprechende Auflage wird verfügt.

2.5 Skyguide und Zonenschutz

In ihrer Stellungnahme vom 21. August 2017 hält die Skyguide fest, jede — auch
kleine — Änderung der Grösse oder der Position der Kräne müsse von ihr beurteilt
werden, da der MLAT20-Sensor RU8 auf dem Dach des Gebäude W8 in unmittelba

20 Multilateratjon; Methode zur exakten Positionsbestimmung von Flugzeugen
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rer Nähe sei.

Der Zonenschutz hat das Vorhaben geprüft und hat lediglich Einwände betreffend
Höhen der Baukräne. Dazu hält er fest, vertiefte Abklärungen von Skyguide hätten
ergeben, dass die beiden Bauktäne ein akzeptables Risiko darstellten. Er beantragt
jedoch,

— [1] die Höhen der Kranausleger seien weiter zu optimieren, maximale Höhe
448,00 m. ü. M., wenn möglich tiefer;

— [2] das Baukran-Erstellungsgesuch müsse mindestens 60 Tage im Voraus
durch die Bauunternehmung beim Zonenschutz / kantonale Meldestelle einge
geben werden; und

— [3] bei Montagekran-Einsätzen müsse die Kranfirma mindestens 3 Arbeitstage
im Voraus mit dem Zonenschutz / kantonale Meldestelle Kontakt aufnehmen.

Die beantragten Auflagen von Skyguide und Zonenschutz ergänzen die luftfahrtspe
zifische Prüfung des BAZL; sie wird von der FZAG nicht bestritten. Das UVEK erach
tet sie als rechtskonform und nimmt sie als Auflage ins Dispositiv auf.

2.6 Allgemeine Bauauflagen

Für die Ausführung des Vorhabens gelten folgende generelle Bestimmungen, die als
Auflagen in die Verfügung zu übernehmen sind:

Die Bauausführung hat nach den genehmigten Unterlagen zu erfolgen. Wesentliche
Änderungen sind den Bundesbehörden zu melden und dürfen nur mit deren Zustim
mung vorgenommen werden.

Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die für den sicheren Flug platzbe
trieb massgebenden Kriterien erfüllt werden. Die Flug platzleitung hat für die erfor
derliche Koordination mit der Bauleitung zu sorgen.

Allfällige Unterlagen bzw. Informationen zu Auflagen, die vor Baubeginn von den
Fachstellen geprüft sein müssen, sind frühzeitig beim Amt für Verkehr, Stab/Recht
und Verfahren, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich, einzureichen oder per Mail
an afv-tvl@vd.zh.ch zu senden.

Mit dem Bau darf erst nach Vorliegen allfälliger noch ausstehender Zustimmungen
begonnen werden.

Der Baubeginn ist dem BAZL via AFV frühzeitig, mindestens zehn Arbeitstage vor
dem vorgesehenen Termin, unter www.afv.zh.ch/meldungen zu melden.
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Die Abnahme ist frühzeitig, mindestens fünf Arbeitstage vor dem vorgesehenen Ter
min, unter www.afv.zh.ch/meldungen zu melden und mit den involvierten Fachstellen
frühzeitig, mindestens fünf Arbeitstage vor dem vorgesehenen Termin, zu organisie
ren.

Die von den Bauwerken allenfalls betroffenen Pläne (Werkleitungen etc.) sind nach-
zuführen und den zuständigen Stellen zur Kenntnis zu bringen.

Die Bau herrschaft bzw. deren Vertreter ist dafür verantwortlich, dass sämtliche Be
dingungen, Auflagen und Befristungen der Baubewilligung den betreffenden Unter
nehmen bekanntgegeben werden. Wechselt während der Ausführung des Vorha
bens die Bauherrschaft oder der Projektverfasser, sind die zuständigen Stellen
schriftlich zu informieren. Solange dies nicht geschehen ist, liegt die Verantwortung
bei der ursprünglichen Bauherrschaft oder ihrem Vertreter.

Die Ausführungskontrollen in den Fachbereichen Wärmedämmung, Heizungs- und
Warmwasseranlagen, Klima und Lüftung sowie Schailschutz sind via die private
Kontrolle vorzunehmen. Die entsprechenden Ausführungsbestätigungen sind der
Baupolizei Kloten unaufgefordert vor der Schlusskontrolle einzureichen.

Im Fall von Uneinigkeiten zwischen den Fachstellen und der Gesuchstellerin ist via
BAZL, Sektion Sachplan und Anlagen, das UVEK anzurufen, welches entscheidet.

2.7 Schwach- und Starkstromanlagen

Das ESTI hat am 8. September 2017 zur geplanten Photovoltaikanlage auf dem
Dach des neuen Feuerwehrgebäudes Stellung genommen. Bei seiner sicherheits
technischen Beurteilung stützt sich das ESTI auf das EIeG und dessen Ausfüh
rungsverordnungen. Das ESTI stellt fest, dass die Detailinformationen zur Beurtei
lung nach EleG noch fehlen (vgl. Ziffer B.1.3 oben) und beantragt, diese Informatio
nen in einem späteren Verfahren vorzulegen. Unter den Ziffern 1.1 bis 1.12 seiner
Stellungnahme stellt es diverse Auflagen.

Die Anträge des ESTI wurden von der Gesuchstellerin nicht bestritten. Sie werden
vom UVEK als rechtskonform erachtet. Sie sind für das Gesuch nach EIeG zu be
achten, falls die Photovoltaikanlage erstellt wird. Die Stellungnahme des ESTI vom
8. September 2017 wird als Beilage 2 Bestandteil der vorliegenden Verfügung; eine
entsprechende Auflage wird ins Dispositiv aufgenommen.

Auch die Stadt Kloten und SRZ stellen feuerpolizeitiche Anträge zur optionalen Pho
tovoltaikanlage (vgl. dazu Ziffer B.2.10 unten).
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2.8 Zollsicherheit

Die Zollstelle hat keine Einwände gegen das vorstehend genannte Plangenehmi
gungsgesuch; Auflagen erübrigen sich hier..

2.9 Anträge der Kantonspolizei

Die Flughafenpolizei hat gegen das Gesuch der FZAG, abgesehen von folgendem
Antrag keine Einwendungen vorzubringen:

— [1] temporäre Änderungen der Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen
seien ihr frühzeitig bekanntzugeben, damit die Auswirkungen für Interventionen
durch Blaulichtorganisationen beurteilt werden könnten; und

— [2] wesentliche Änderungen am vorliegenden Projekt seien der Kantonspolizei
Zürich auf dem ordentlichen Weg vorzulegen.

Der Antrag [1] erscheint zweckmässig, er wird als Auflage ins Dispositiv übernom
men. Dem Antrag [2] wird mit den allgemeinen Bauauflagen entsprochen.

2.10 Brandschutz und Feuerpolizei

In ihrer Stellungnahme stellt die Stadt Kloten gestützt auf die massgeblichen feuer-
polizeilichen Vorschriften und Richtlinien der VKF21 unter den Ziffern 3.1 bis 3.17 di-
verse feuerpolizeiliche Anträge.

Die Anträge werden von der FZAG nicht bestritten. Sie erscheinen dem UVEK
zweck- und verhältnismässig und sind umzusetzen. Die Stellungnahme der Stadt
Kloten vom 21. August 2017 wird als Beilage 3 Teil dieser Verfügung.

Das AWA verzichtet auf eine Prüfung der Fluchtwege, da diese durch die Feuerpoli
zei beurteilt würden.

SRZ hält in der Stellungnahme fest, wesentliche Änderungen am vorliegenden Pro
jekt seien SRZ im ordentlichen Verfahren vorzulegen.

Unter den Ziffern 1 bis 7 stellt SRZ diverse Anträge betreffend
— Brandmelde- und Sprinkleranlagen;

— Fluchtwege;

— Zutritt und Schliessung;

— Photovoltaikanlage;

— Nasslöschposten;

— Notfalldokument für die Bauphase;

21 Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen
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— Sicherstellung des Rettungsdiensts während der Bauphase; und
— Ab- und Inbetriebnahme.

Auch das BAZL hält in der luftfahrtspezifischen Prüfung vom 5. September 2017 als
Auflage fest, die Rettungsachsen seien jederzeit freizuhalten, ggf. seien Alternativ-
routen zu definieren.

Diese Anträge von SRZ (und dem BAZL) werden von der FZAG nicht bestritten. Sie
werden vom UVEK als rechtskonform erachtet und sind umzusetzen bzw. einzuhal
ten; eine entsprechende Auflage wird in die vorliegende Verfügung übernommen.
Die Stellungnahme von SRZ vom 11. August 2017 wird als Beilage 4 Teil dieser Ver
fügung.

Die Anträge 3.18 bis 3.26 der Stellungnahme der Stadt Kloten und 4.1 bis 4.4 von
SRZ betreffen die Ausführung der optionalen Photovoltaikanlage. Falls diese reali
siert wird, sind die Anträge bei der Ausarbeitung des Plangenehmigungsgesuchs
nach Art. 16ff. EleG zuhanden ESTI (vgl. Ziffern B.1.3 und B.2.7 oben) zu beachten,
eine entsprechende Auflage wird verfügt.

2.77 Arbeitnehmerschutz und Arbeitsbedingungen

Bei seiner Beurteilung stützt sich das AWA auf Art. 6 des ArG, die ArGV 322, Art. 82
UVG23 und die VUV24. Das AWA beantragt in seiner Stellungnahme in den Ziffern 4
bis 17 Anträge zu den folgenden Bereichen:
— Glas am Bau;

— Böden;

— Treppen;

— Natürliche und künstliche Beleuchtung;
— Lüftung;

— Raumtemperatur;

— Sozialräume;

— Verkehrswege im Gebäude;

— Abschrankungen und Geländer;
— Arbeitsplätze;

— Lärmschutz;

— Betriebseinrichtungen;

— Lager; und

— persönliche Schutzmittel.

22 Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (Gesundheitsschutz); SR 822.113
23 Bundesgesetz über die Unfallversicherung; SR 832.20
24 Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Verordnung über die Unfallverhütung);
SR 832.30
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Die Anträge des AWA beziehen sich auf den fertigen Bau, nicht auf die Bauphase.
Sie werden von der FZAG nicht bestritten und vom UVEK als rechtskonform erach
tet. Sie sind umzusetzen bzw. einzuhalten; eine entsprechende Auflage wird verfügt.
Die Stellungnahme des AWA vom 12. Dezember 2017 wird als Beilage 5 Bestandteil
der Verfügung.

Die Stadt Kloten beantragt zum Thema Sicherheit die nachfolgend aufgeführten Auf
lagen (Nummerierung gemäss Stellungnahme):

—
[5] Stellen mit Absturzgefahr seien für die Benutzer ausreichend zu sichern, die
näheren Einzelheiten würden sich nach der SIA-Norm 358 richten; und

— [13] die einschlägigen SUVA-Vorschriften für Hoch- und Tiefbauarbeiten, insbe
sondere Aushubsicherungen und Gerüstungen etc., seien zu befolgen.

Diese beiden Anträge der Stadt Kloten ergänzen die Anträge des AWA und erschei
nen dem UVEK zweckmässig. Sie sind umzusetzen; die entsprechenden Auflagen
werden verfügt.

2.72 Anträge des Lebensmittelinspektorats

Das Lebensmittelinspektorat hält fest, für die Erstellung und Einrichtung von Lebens
mittelbetrieben sei die HyV25 zu beachten. Es hat die Küchenpläne für das Vorhaben
geprüft und stellt fest, dass der vorgesehene Parkettboden im Bereich von Küche
bzw. Lagerküche (Abwascherei) nicht konform ist. Es beantragt,
— [1] die Böden in diesen Bereichen seien in Epoxidharz oder gefliest auszufüh

ren; und
— [2] Vor Betriebsaufnahme sei die Ausführungskontrolle in gesundheitspolizei

licher Hinsicht beim Lebensmiffelinspektorat der Stadt Zürich zu melden.

Diese Anträge sind berechtigt, sie wurden von der FZAG nicht bestritten und die ent
sprechenden Auflagen werden verfügt.

2.73 Behindertengerechtes Bauen

Die BKZ prüfte das Gesuch und stellte fest, beim Behinderten-WC im GO seien die
Anforderungen der SIA-Norm 500 (2009) «Hindernisfreie Bauten» nicht erfüllt und
beantragt,

— [1] die Lage der Tür in Bezug auf die Apparateanordnung (Klosett, Handwasch
becken) sowie die Apparateanordnung selbst und die weitere Raumausstattung
müsse der SlA-Norm 500, Anhang E.1 entsprechen.

25 Verordnung des EDI über die Hygiene beim Umgang mit Lebensmitteln (Hygieneverordnung EDI); SR 81 7.024.1
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Der Antrag stützt sich auf die anwendbaren Normen, wurde von der FZAG auch
nicht bestritten und ist daher als Auflage in den Entscheid zu übernehmen.

2.74 Umwelt-, Natur- und Heimatschutz

Laut technischem Bericht, Kapitel 7 «Umwelt», liegen den «Umweitschutzbestim
mungen für Bauprojekte» der FZAG, Stand März 2017, die einschlägigen Gesetzes
bestimmungen zugrunde, sie seien jeweils Teil der Submissionsanforderungen und
der Werkverträge mit den Bauunternehmen und gelten am Flughafen Zürich grund
sätzlich als Umweltstandard für Bauvorhaben. Die Bestimmungen könnten je nach
Projekt weiter präzisiert werden. Zusammen mit dem GEP des Flughafens und dem
GEK für Bauabfälle stellten sie eine fundierte Basis für die umweitgerechte Realisie
rung von Bauvorhaben dar.

Die KOBU fasst die Stellungnahmen der Fachbehörden der Baudirektion in einer
Stellungnahme zusammen. Sie kommt zum Schluss, dass das Vorhaben unter Be
rücksichtigung der in den eingereichten Unterlagen genannten Massnahmen sowie
ihrer Anträge bewilligt werden könne. Sie beantragt,

— [1] ihre Anträge zu übernehmen und diese soweit nötig zu koordinieren.

Das BAFU hat die Unterlagen geprüft und hält fest, soweit es nichts anderes bean
trage, seien die im Gesuchsdossier vorgesehenen Umweltschutzmassnahmen um
zusetzen.

Die Stadt Kloten hält fest, die Baustelle werde hinsichtlich ihrer Umweltrelevanz in
die Klasse II eingeteilt, sodass eine Baustellen-Umweltschutzkontrolle pro Jahr
durchzuführen sei. Die Kontrollen fänden unangemeldet statt.

Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass das BAZL mit dem Kanton Zürich eine Vereinba
rung über den Vollzug für umweltrechtliche und baupolizeiliche Kontrollen auf Bau
stellen für Infrastrukturanlagen der Zivilluftfahrt abgeschlossen hat (vgl. Ziffer B.2.16
unten). Das Vorgehen für Umweltbaukontrollen hat sich nach dieser zu richten.

Das UVEK stellt fest, dass der technische Bericht darlegt, welche Auswirkungen das
Vorhaben auf die Umwelt haben wird, und mit welchen Massnahmen diese Auswir
kungen vermieden oder vermindert werden sollen, um die umweltrechtlichen Be
stimmungen einzuhalten.

Soweit im Folgenden nicht etwas anderes verfügt wird, sind die Massnahmen ge
mäss dem technischen Bericht einzuhalten bzw. umzusetzen; eine entsprechende
Auflage ist in die Verfügung zu übernehmen.
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In den folgenden Erwägungen wird auf die Anträge der KOBU und des BAFU sowie
auf die Stellungnahme der FZAG dazu soweit erforderlich eingegangen; die Reihen
folge der Titel entspricht dabei derjenigen der KOBU-Stellungnahme.

2.14.1 Naturschutz

Die KOBU stellt fest, die Beurteilung der ökologischen Wertigkeit der beeinträchtig
ten Lebensräume werde im technischen Bericht durch die RENAT-Methode26 vorge
nommen. Die Unterlagen seien vollständig und die Beurteilung nachvollziehbar. Es
sei ein Ersatz von 1,3 Flächen-Wertpunkten erforderlich. Diese würden dem Ersatz
massnahmenprojekt «Hundig» zugewiesen. Dem Vorhaben werde ohne weitere Auf
lagen zugestimmt. Das BAFU hat hierzu keine Bemerkungen.

Der ökologische Ersatz ist im Dispositiv gemäss den Gesuchsangaben festzulegen;
weitere Ausführungen oder Auflagen erübrigen sich an dieser Stelle.

2.14.2 Gewässerschutz

a) lndustrieabwasser

Die KOBU hält fest, sämtliche anfallenden Abwässer aus Rinnen von der Fahrzeug-
halle, an der Fassade geführte Rinnen, aus den Fahrzeug-Waschräumen sowie aus
der Schlauchreinigung würden über Schlammfang und Ölabscheider einem Stapel-
becken zugeführt. Vom Stapelbecken wird das Abwasser in die bestehende Abwas
servorbehandlungsanlage (Spaltanlage) der Flughafen Zürich AG im W1O gepumpt,
behandelt und anschliessend in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet.

Die KOBU stimmt dieser Art und Behandlung des Abwassers zu.

b) lndustrieabfälle

Die KOBU hält fest, im Betrieb anfallende Abfälle wie Metall, Glas, Papier oder Pro
duktionsabfälle seien nach der VVEA27 soweit wie möglich zu vermeiden, zu reduzie
ren, zu verwerten oder umweitgerecht zu entsorgen. Es gelte insbesondere zu be
achten, dass Sonderabfälle [SJ wie Altöl, verbrauchte Lösungsmittel oder Leucht
stoffröhren und andere kontrollpflichtige Abfälle [ak] wie Altpneus, Altfahrzeuge oder
Elektronikschrott entweder an die Sammelstelle der FZAG oder gemäss der VeVA28
nur an bewilligte und zur Entgegennahme berechtigte Entsorgungsunternehmen wei
tergegeben werden dürfen. Die Entsorgungsbelege seien während mindestens fünf

26 RENAT-Methode: Methode zur Abschätzung des ökologischen Ersatzbedarfes, die gemeinsam von Bund, Kanton
und FZAG in Auftrag gegeben und erarbeitet wurde; vom BAFU akzeptiert, aber nicht vorgeschrieben.
27 Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung); SR 814.600
28 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen; SR 814.610
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Jahren aufzubewahren.

c) Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten

Hierzu stellt die KOBU fest, es sei eine Lageranlage für ca. 800 1 Schmierstoffe,
4000 1 Zitronensäure 50 % und 3000 1 Löschschaum geplant. Die Lagerung der was
sergefährdenden Flüssigkeiten sei in zwei Lagerräumen geplant, die als separate
Brandabschnitte ausgebildet sind. Im Raum W22-01-102 würden Schmierstoffe, im
Raum W22-01-108 Zitronensäure und Löschschaum gelagert.

d) Absicherung von Güterumschlagplätzen

Die KOBU stellt fest, sämtliche Gebinde mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wür
den in der Fahrzeughalle umgeschlagen (Auf- und Ablad). Im Falle einer Leckage
könne über einen Not-Aus-Schalter die Schmutzwasserpumpe im Stapeltank Rich
tung Abwasservorbehandlungsanlage (Spaltanlage) abgestellt werden. Der Güter-
umschlagplatz sei somit genügend abgesichert.

Die KOBU stellt hierzu folgende Anträge:

— [21 Die Abscheideanlagen (Schlammfang, Ölabscheider, Stapelbecken) seien
regelmässig zu warten bzw. auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen;

— [3] Abfälle seien bis zur Entsorgung im Gebäude oder im Freien in dichten und
gedeckten Mulden zwischenzulagern und gemäss den gesetzlichen Vorgaben
von WEA und VeVA zu entsorgen;

— [4] bei der Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten sei sicherzustellen,
dass auslaufende Flüssigkeiten leicht erkannt und zurückgehalten werden
könnten. Das Auffangvolumen müsse mindestens das Volumen des grössten
gelagerten Gebindes umfassen;

— [5] beim Umschlag von wassergefährdenden Stoffen sei dafür zu sorgen, dass
diese nur in der Fahrzeughalle umgeschlagen würden. Im Falle einer Leckage
seien die Absicherungsvorrichtungen zu reinigen und aufgefangenes Leckage
gut sei als Sonderabfall zu entsorgen. Der Not-Aus-Schalter sei deutlich zu
kennzeichnen und das Personal zu instruieren; und

— [6] Nach Fertigstellung des Neubaus sei durch das Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft (AWEL), Sektion Tankanlagen und Transportgewerbe, eine
Ausführungskontrolle durchführen zu lassen. Auf diesen Zeitpunkt seien aktuelle
Entwässerungspläne (Ausführungspläne) bereitzustellen.

Die FZAG hält in ihrer Stellungnahme vom 21. November 2017 zum Antrag [5] der
KOBU fest, entgegen der Annahme der KOBU finde der Güterumschlag nicht in der
Fahrzeughalle statt, da dies aus logistischen Gründen nicht machbar sei. Dafür sei
ein Aussenplatz mit direkter Verbindung zu den Logistikräumen vorgesehen. Für den
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Fall einer Leckage wassergefährdender Flüssigkeiten werde der Flüssigkeitsablauf
so gesichert, dass das Auslaufen verhindert werde. Die FZAG werde den zu
ständigen Behörden das Entwässerungskonzept der Abflussrinne auf Seite des Gü
terumschlagplatzes vor Baubeginn einreichen. Sie beantragt, der Antrag [5] der
KOBU sei deshalb weitgehend abzuweisen und durch folgende Formulierung zu er
setzen: Das Sicherheitsmassnahmenkonzept der Abflussrinne des Güterumschlag
platzes, im Falle einer Leckage beim Warenumschlag von wassergefährdenden
Flüssigkeiten, sei dem BAZL vor Baubeginn einzureichen. Zudem sei auf eine Ver
pflichtung zum Güterumschlag innerhalb des Gebäudes zu verzichten.

Das BAFU äussert sich in der Stellungnahme vom 5. Januar 2018 weder zu den An
trägen der KOBU noch zur Stellungnahme der FZAG dazu.

Die FZAG geht in den Schlussbemerkungen davon aus, es handle sich offenbar um
ein qualifiziertes Schweigen des BAFU und es stimme ihrem Antrag zu.

Das BAZL nahm telefonisch Rücksprache mit dem BAFU, das bestätigte, dass hier
dem Antrag der FZAG gefolgt werden könne.

Da gemäss Angaben im technischen Bericht ohnehin vorgesehen ist, den Umschlag
platz beim Wareneingang / Warenausgang für das Ab- und Aufladen der Fässer
durch Entwässerung in die Spaltanlage zu sichern, geht das UVEK davon aus, dass
auf dem Umschlagplatz ohne Weiteres ein vergleichbarer Gewässerschutz wie im
Halleninneren erreicht werden kann. Der Antrag [5] der KOBU ist gemäss dem An
trag der FZAG so anzupassen, dass diese verpflichtet wird, dem BAZL vor Baube
ginn via AFV ein Gewässerschutzkonzept für den Havariefall auf dem Umschlagplatz
einzureichen; die Anträge betreffend Reinigung und Entsorgung von aufgefangenem
Leckgut als Sonderabfall sowie Not-Aus-Schalter für die Schmutzwasserpumpe sind
bei der Ausführung zu beachten. Die entsprechenden Auflagen werden verfügt.

Zum Antrag [3] ist festzuhalten, dass es sich hier um allgemeingültige Vorschriften
handelt, die ohnehin gelten. Die Anwendung bzw. Einhaltung gesetzlicher Vorschrif
ten muss in der Plangenehmigung nicht verfügt werden.

Die übrigen Anträge der KOBU zum Gewässerschutz erscheinen zweck- und ver
hältnismässig. Sie wurden auch nicht bestritten und werden als Auflagen in die Ver
fügung übernommen.

e) Siedlungsentwässerung

Die KOBU hält fest, sie stimme unter dem Aspekt des Gewässerschutzes mit der
Einschätzung des GEP-lngenieurs überein. Im technischen Bericht werde für die
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Bauzeit auf die SIA-Empfehlung 431 «Entwässerung von Baustellen» hingewiesen.
Aus ihrer Sicht sei festzustellen, dass auf der Baustelle weder Grund- noch Rein-
abwasser anfalle und eine Ableitung von Baustellenabwasser in die Glatt unzulässig
sei. Sie beantragt,

— [71 die Vorgaben der SIA-Empfehlung 431 seien einzuhalten;
— [8] es dürfe kein Baustellenabwasser zur Glatt abgeleitet werden;
— [9] es seien alle möglichen Massnahmen zur Vermeidung von Baustellenab

wasser zu ergreifen; und

— [10] für die Liegenschaftsentwässerung sei die SN Norm 592000 «Anlagen für
die Liegenschaftsentwässerung — Planung und Ausführung» zu beachten.

Diese Anträge wurden nicht bestritten; sie erscheinen dem UVEK begründet und
zweckmässig und sind daher als Auflagen zu übernehmen.

Die Stadt Kloten stellt unter den Ziffern 4.1 bis 4.7 ihrer Stellungnahme diverse An
träge zum Kanalisationsprojekt. Diese wurden von der FZAG nicht bestritten. Dem
UVEK erscheinen sie zweck- und verhältnismässig. Sie sind einzuhalten bzw. umzu
setzen; eine entsprechende Auflage wird verfügt.

f) Grundwasser

Laut technischem Bericht liegt der Projektperimeter im Gewässerschutzbereich üB
(übriger Bereich). In diesem Bereich gelten keine Einschränkungen hinsichtlich Ein
bautiefe unter den mittleren Grundwasserspiegel. Der Grundwasserspiegel liegt im
Areal auf einer Kote von ca. 417,20 bis 417.90 m ü. M. Die Bodenplatte des Ge
schosses GOl befinde sich in etwa auf Höhe des Grundwasserspiegels. Aufgrund
der vorliegenden Verhältnisse (Abstand zu Nachbargebäuden, Baugrundbeschaf
fenheit etc.) sei allseitig ein vertikaler Baugrubenabschluss mit Spundwänden vorge
sehen. Nach Fertigstellung der Decke GOl sowie dem Hinterfüllen würden die
Spundwände wieder entfernt. Zur Trockenhaltung der Baugrubensohle sei eine offe
ne Wasserhaltung mit einzelnen Pumpensümpfen sowie Drainagesträngen vorgese
hen. Das anfallende Wasser könne unter Vorschaltung eines Absetzbeckens sowie
allenfalls einer Neutralisationsanlage in die Schmutzwasserkanalisation abgeleitet
werden.

Weder die KOBU noch das BAFU haben zum Thema Grundwasser Bemerkungen.

Das Vorhaben kann mit den geplanten Massnahmen realisiert werden, zusätzliche
Auflagen sind nicht nötig.
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2.14.3 Schallschutz

Die KOBU stellt fest, beim Feuerwehrgebäude handle es sich um ein Betriebsge
bäude, das nach Art. 1 Abs. 3 LSV29 explizit vom Geltungsbereich der LSV ausge
schlossen sei. Für die Dimensionierung der Aussenhülle von Flugplatzanlagen mit
lärmempfindlichen Räumen sei die SIA-Norml8l (2006) «Schallschutz in Hochbau»
anzuwenden. Aufgrund der Aussenlärmbelastung (Tag) ergibt sich nach dieser eine
massgebende Schalldämmanforderung (Mindestanforderung) von De = 33 dB (Be
triebsräume; Lärmempfindlichkeit gering), resp. De = 38 dB (Betriebsräume; Lärm-
empfindlichkeit mittel).

Im Schallschutznachweis Aussenlärm vom 15. Mai 2017 heisse es: «Die Lärmbe
lastung im Planperimeter des W22 beträgt am Tag Lr (Tag) = 71 dB(A) und in der
ersten Nachtstunde Lr (Nacht) = 64 UB(A). Dies bedeutet für Räume mit einer gerin
gen Lärmempfindlichkeit (z. B. Werkstatt, Sport) ein Anforderungswert von De = 34
dB(A) und für Räume mit einer mittleren Lärmempfindlichkeit (z. B. Büro, Ruheraum)
De 39 dB(A).» Die KOBU hält fest, die angegebene Lärmbelastung in der ersten
Nachtstunde sei nicht korrekt. Auch sei die Bestimmung der Anforderungswerte nicht
nachvollziehbar. Sie empfiehlt, die Schalldämmung der Aussenhülle der Ruheräume
gegenüber der Mindestanforderung nach der SIA-Norm 181 «Schallschutz im Hoch
bau» zu erhöhen. Nur so könne gewährleistet werden, dass nicht bei jedem Start
resp. bei jeder Landung eines Flugzeugs eine unerwünschte Aufwachreaktion erfol
ge. Sie beantragt,

— [11] der Schallschutznachweis Aussenlärm vom 15. Mai 2017 sei vor der Plange
nehmigung gemäss den Erwägungen und unter Berücksichtigung der Empfeh
lung zu überarbeiten.

Das BAFU stellt fest, der geplante Neubau für SRZ sei mit einem Aussenlärm Lr von
71 dBA einer hohen Belastung ausgesetzt. Daher müsse gemäss Art. 21 USG ein
angemessener Schutz vorgesehen werden. Der Kanton Zürich habe mit seiner Stel
lungnahme vom 6. September 2017 den im Projekt enthaltenen Schallschutznach
weis nach SIA 181 gerügt und eine Nachbesserung beantragt; die FZAG habe mit
ihrer Antwort vom 21. November 2017 bestätigt, dass der Nachweis fälschlicher
weise auf einem Lr von 64 UB(A) in der Nacht basiere und angepasst werde. Es be
antragt,

— [1] Die Gesuchstellerin habe den Schallschutznachweis gemäss SIA 181 für
den Schallschutz gegenüber Aussenlärm zu überarbeiten und dem BAZL zu
handen des BAFU vor Baubeginn zur Beurteilung einzureichen.

Die FZAG hält in ihrer Stellungnahme fest, es sei zutreffend, dass die massgebliche
Lärmbelastung in der ersten Nachtstunde nicht 64 dB(A) beträgt, sondern 71 dB(A).

29 Lärmschutzverordnung; SR 814.41
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Hingegen lehne sie es ab, die Schalldämmung der Aussenhülle der Ruheräume ge
genüber den Mindestanforderungen nach SIA-Norm 181 zu erhöhen, da es sich bei
den Ruheräumen im Feuerwehrgebäude nicht um Schlafzimmer handle, sondern le
diglich um Räume, in denen sich die Feuerwehrleute nach Beendigung des ordentli
chen Flugbetriebs während des Pikettdiensts der Nachtschicht ausruhen könnten.
Ein erhöhter Schallschutz gegen Aufwachreaktionen sei daher im vorliegenden Fall
weder sachgerecht noch verhältnismässig. Im Übrigen werde der Schallschutznach
weis Aussenlärm überarbeitet und dem BAZL durch die Gesuchstellerin vor Baube
ginn eingereicht. Der Antrag [11] der KOBU sei daher bezüglich der Empfehlung und
des Einreichungszeitpunkts abzuweisen.

Das UVEK kommt zum Schluss, dass hier der Argumentation der FZAG zu folgen
ist. Zum einen handelt es sich um eine Empfehlung, die über das geforderte Mini
mum hinausgeht, zum anderen ist davon auszugehen, dass die Erfüllung der Anfor
derungen keiner baulichen Anpassungen bedarf. In Übereinstimmung mit dem An
trag des BAFU genügt es daher, den Schallschutznachweis ausgehend von den kor
rekten Werten zu überarbeiten und dem BAZL via AFV zu Handen des BAFU vor
Baubeginn einzureichen; eine entsprechende Auflage wird verfügt.

2.14.4 Naturgefahren — Erdbeben

Am 11. Dezember 2000 hat der Bundesrat mit dem Massnahmenprogramm für Erd
bebenvorsorge auf Bundesebene u. a. beschlossen, das UVEK und seine Ämter an
zuweisen, für neue Bauten und Anlagen Dritter, die ihnen zur Genehmigung unter
breitet werden, das jeweils geltende einschlägige Normenwerk zur Erdbebensiche
rung (SIA-Normen 260° if) zu beachten. Somit müssen sie in ihrem Zuständigkeits
bereich die Umsetzung der geltenden Anforderungen zum Schutz vor Erdbeben ver
langen. Dafür werden in Zusammenarbeit mit dem BAFU spezifische Richtlinien, In
strumentarien und Prüfverfahren erstellt und angewandt.

Der Einsatzbereich von Feuerwehr und Rettungsdienst reicht weit über den Flugha
fenperimeter hinaus. Beim Feuerwehrgebäude W22 handelt es sich um ein Gebäu
de, das der Bauwerksklasse III nach SIA-Norm 26131 zuzuordnen ist. In dieser Klas
se werden Gebäude eingeteilt, deren Funktion zur Bewältigung eines starken Erdbe
bens in der Rettungs- und/oder Bewältigungsphase unbedingt erforderlich sind, dazu
zählen neben Akutspitälern namentlich auch Feuerwehrgebäude und Ambulanzga
ragen; für solche Gebäude gelten erhöhte Anforderungen an die Funktionstüchtig
keit. Dabei ist der Fokus auf effiziente Massnahmen zu legen, die neben den Trag
werken vor allem die sekundären Bauteile und die weiteren Installationen und Ein
richtungen (SBIE) betreffen. SBIE sind gemäss SIA-Norm 261 Bauteile, die nicht Be

° SIA-Norm 260, «Grundlagen der Projektierung von Tragwerken», 2013
31 SIA-Norm 261, «Einwirkungen auf Tragwerke», 2014
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standteit des Tragwerks sind, z. B.:
— Fassadenelemente und Wände, die weder der vertikalen Lastabtragung noch

der horizontalen Aussteifung des Tragwerks dienen;
— Bedachungen;
— Trennwände und Verkleidungen;
— Deckenverkleidungen;
— Aufzüge und Rolltreppen;
— technische Anlagen für Heizung, Lüftung, Sanitär und Klima;
— Elektroanlagen und Kabelkanäle etc.

Wie weitere Installationen und Einrichtungen eines Gebäudes zwecks Schadensbe
grenzung bei einem Erdbeben zu sichern sind, ist in der Schweiz bisher in den Bau-
normen nicht geregelt. Die Anforderungen zur Schadensbegrenzung sind daher in
eigener Verantwortung projektspezifisch zu definieren. Die relevanten SBIE sind ein
zelfallweise zu definieren sowie die Zuständigkeiten für die korrekte Planung, Aus
schreibung, Ausführung und Abnahme zu definieren. Das geschieht zweckmässi
gerweise mit einer Nutzungsvereinbarung zwischen Bauherrschaft und Planer. Ent
scheidend ist, dass die Funktion des Neubaus (Feuerwehrgebäude und Ambulanz-
garage) — unter Wahrung der Verhältnismässigkeit — auch im Erdbebenfall gesichert
ist. Das bedingt einen erdbebengerechten Entwurf mit korrekter Bemessung des
Gebäudes unter Berücksichtigung des Baugrunds, eine angemessene Berücksich
tigung der SBIE und die Sicherstellung einer korrekten Bauausführung.

Im Bereich des Luftverkehrs unterstützt der Fachbereich Erdbeben beim BAFU im
Rahmen des Anhörungsverfahrens das BAZL fachlich, um sicherzustellen, dass re
levante Neu- und Umbauprojekte die geltenden Normen hinsichtlich Erdbebensicher
heit einhalten.

Da im Gesuch entsprechende Angaben fehlten, forderte das BAZL die FZAG auf, die
entsprechenden Nachweise vorzulegen. Das Vorgehen wurde an einer Besprechung
zwischen FZAG, BAFU und BAZL am 26. Oktober 2017 festgelegt.

Am Ii. November 2017 reichte die FZAG die entsprechenden Unterlagen ein, ins
besondere eine Nutzungsvereinbarung zwischen Ingenieur und Bauhetrschaft, die
die Nutzungsbedingungen für die Tragwerkselemente in Stahl, Stahlbeton sowie
Stahl-Beton-Verbund umschreibt. Nicht Bestandteil der Nutzungsvereinbarung sind
hingegen sekundäre Bauteile, da diese ohne anderslaute.nde Regelung nicht im Zu
ständig- bzw. Verantwortlichkeitsbereich des Bauingenieurs liegen.

Das BAFU hält dazu in seiner Stellungnahme fest, die Anforderungen an die Erdbe
bensicherheit würden phasengerecht und zielführend in der Nutzungsvereinbarung
(16.11.2017) und den dazugehörigen Beilagen festgehalten. Aufgrund der stark un
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terschiedlichen Steifigkeiten zwischen der Querrichtung (steif) und der Längsrichtung
(weich) weise das Tragkonzept eine gewisse Asymmetrie auf. Hinsichtlich der se
kundären Bauteile sei gemäss Nutzungsvereinbarung der Bauingenieur ausschliess
lich für die Mauerwerkswände verantwortlich: In der Verantwortung des Bauherrn lä
gen weitere relevante sekundäre Bauteile, Installationen und Einrichtungen. Diese
und allfällige Massnahmen seien in der weiteren Projektierung zu definieren und
phasengerecht zu präzisieren (siehe Kap. 5.2.5 der Nutzungsvereinbarung). Der
Grenzwert der zulässigen horizontalen Stockwerksverschiebung (siehe Kap; 5.2.4
der Nutzungsvereinbarung) entspreche dem normativen Wert für spröde Einbauten,
dabei werde z. B. auf die grossen Verglasungen im Gebäude verwiesen.
Das BAFU beantragt,

— [2] die weiteren sekundären Bauteile seien betreffend Erdbebensicherheit vor
Baubeginn zu präzisieren.

Dieser Antrag wird von der FZAG nicht bestritten. Er entspricht den bundesrätlichen
Vorgaben und ist daher als Auflage in die Verfügung zu übernehmen, allerdings mit
der Ergänzung, dass die SBIE und die Massnahmen zu ihrer Sicherung nicht nur vor
Baubeginn, sondern auch im Laufe des Baufortschritts laufend zu überprüfen bzw.
anzupassen sind. Zudem ist als weitere Auflage aufzunehmen, dass nach Abschluss
der Arbeiten dem BAZL zu Handen des BFU ein Bericht über die sekundären Bautei
le und die Massnahmen zu ihrer Sicherung vorzulegen ist.

Das UVEK kommt zum Schluss, dass mit den eingereichten Unterlagen und unter
Berücksichtigung der Auflagen die Anforderungen an die Erdbebensicherheit erfüllt
werden.

2.14.5 Luftreinhaltung, Baulärm und Bautransporte

Grundlage für die Beurteilung der Luftreinhaltung ist die BauRLL32, für die Lärmbe
urteilung der Bauarbeiten inkl. Bautransporte die BLR33. Die Entscheidbehörde hat
die jeweiligen Massnahmenstufen in der Plangenehmigung festzulegen.

Bezüglich Luftreinhaltung hält der technische Bericht, Ziffer 7.2, fest, gemäss den
Kriterien der BauRLL falle das Bauvorhaben unter die Massnahmenstufe B.

Dem ist zuzustimmen und eine entsprechende Festlegung ist in die Verfügung auf
zunehmen; Maschinen, Geräte und Arbeitsprozesse müssen dem Stand der Technik
gemäss Art. 4 LRV34 entsprechen.

32 Richtlinie über betriebliche und technische Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoff-Emissionen von
Baustellen (Baurichtlinie Luft), 2009, ergänzte Ausgabe 2016

Baulärm-Richtlinie, (BAFU 2006, Stand 2011)

Luftreinhalte-Verordnung; SR 814.318.142.1
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Zum Baulärm ist im technischen Bericht festgehalten, die Bauarbeiten fänden tags
über statt, die Baustelle sei von bestehenden Werkhofgebäuden umgeben und in der
näheren Umgebung befänden sich keine Gebäude mit lärmempfindlicher Nutzung.
Für die Bauarbeiten gelte deshalb keine Massnahmenstufe gemäss Baulärmrichtlinie
(BLR).

Dieser Einschätzung kann gefolgt werden. Zur Minderung von Baulärmemissionen
sind die üblichen Vorsorgemassnahmen im Sinne von Art 11 USG und der BLR zu
treffen.

In der revidierten Fassung des technischen Berichts vom 14. Februar 2018 wurden
auf Anfrage des BAZL die Angaben zu den Bautransporten nachgeliefert. Unter Be
rücksichtigung der Anzahl Fahrten während der gesamten Bauphase von 2018 bis
2020 beantragt die FZAG die Festlegung der Massnahmenstufe A gemäss BLR.

Diesen Einschätzungen ist zuzustimmen; bezüglich Luftreinhaltung auf der Baustelle
ist die Massnahmenstufe B gemäss Bau RLL und für die Bautransporte ist die Mass
nahmenstufe A gemäss BLR festzulegen.

2.14.6 Bodenschutz und belastete Standorte

Laut technischem Bericht sind im kantonalen Prüfperimeter für Bodenverschiebun
gen (PBV) alle Flächen aufgeführt, für die ein Hinweis auf eine Schadstoffbelastung
des Bodens gemäss Weg leitung Bodenaushub bestehe. Für den Boden im Projekt
perimeter finde sich im PBV folgender Eintrag: Belastungshinweis ausgewählte Bau
zone, Analyseparameter: Cadmium, Kupfer, Blei, Zink, PAK35.

Das im Bauperimeter abgetragene Bodenmaterial werde untersucht und gemäss
den Bestimmungen des GEK verwertet bzw. abgeführt.

Laut technischem Bericht tangiert das Vorhaben keinen im Kataster der belasteten
Standorte des BAZL (KBS-BAZL) eingetragenen Standort. Sollte auf belasteten
Aushub gestossen werden, wird dieser analysiert und gemäss den Bestimmungen
des GEK entsorgt.

Zu Bodenschutz und belasteten Standorten haben weder die KOBU noch das BAFU
Bemerklungen. Dem Vorgehen ist zuzustimmen; weitere Auflagen erübrigen sich.

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
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2.14.7 Bauabfälle und Abfaliwirtschaft

Die Bauabfälle werden laut technischem Bericht gemäss den gesetzlichen Bestim
mungen von Bund und Kanton und nach den Handlungsanweisungen des GEK für
Bauabfälle entsorgt.

Da verfügt wird, dass das Vorhaben gemäss den eingereichten Unterlagen auszu
führen ist, erübrigen sich hier weitere Auflagen.

2.14.8 Archäologie

Gemäss technischem Bericht befindet sich der Projektperimeter in keiner archäolo
gischen Zone; weitere Ausführungen erübrigen sich somit.

2.15 Fazit

Das Gesuch für den Neubau des Feuerwehrgebäudes W22 erfüllt die gesetzlichen
Anforderungen und kann unter Einhaltung der beschriebenen Auflagen genehmigt
werden. Entgegenstehende Anträge werden im Sinn der Erwägungen abgewiesen.

2.76 Vollzug

In Anwendung von Art. 3b VIL überwacht das BAZL die Erfüllung der luftfahrtspezifi
schen Anforderungen.

Das UVEK hat mit dem Kanton Zürich im März 2015 eine Vereinbarung betreffend
die Übertragung des Vollzugs für umweltrechtliche und baupolizeiliche Kontrollen auf
Baustellen für Infrastrukturanlagen der Zivilluftfahrt im Kanton Zürich abgeschlossen.
Gestützt auf diese Vereinbarung lässt es die Einhaltung der verfügten umweltrechtli
chen und baupolizeilichen Auflagen durch die Fachstellen des Kantons und der Ge
meinden überwachen.

Vorbehalten bleiben Vollzugs- und Kontrollaufgaben, die durch andere Bundesstel
len oder in deren Auftrag (z. B. SECO, ERl oder ESTI etc.) wahrgenommen werden.
Zu diesem Zweck sind jeweils der Baubeginn mindestens zehn Arbeitstage vor dem.
vorgesehenen Termin, die Abnahme mindestens fünf Arbeitstage vor dem vorgese
henen Termin unter www. afv.zh.ch/meldungen anzuzeigen. Abnahmetermine sind
mit den involvierten Fachstellen frühzeitig zu vereinbaren.
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3. Gebühren

Gemäss dem für Plangenehmigungsverfahren nach LFG geltenden Konzentrations
prinzip hat die Leitbehörde sämtliche anfallenden Gebühren in der Plangenehmi
gungsverfügung festzulegen. So kann sie unter Berücksichtigung des Äquivalenz
prinzips prüfen, ob alle Gebühren in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung
und Komplexität des Gesuchs stehen.

3.1 Bund

Die Gebühren für die Plangenehmigung richten sich nach der GebV-BAZL36, insbe
sondere nach deren Art. 3, 5 und 49 Abs. 1 Bst. d. Die Gebühr für die vorliegende
Verfügung wird gemäss Art. 13 GebV-BAZL mit einer separaten Gebührenverfügung
erhoben; diese umfasst auch allfällige Gebühren anderer Bundesstellen (z. B. BAFU,
ARE etc.).

Das BAFU erhebt seine Gebühren nach der GebV-BAFU37 und teilt diese der Ent
scheidbehörde mit. Vorliegend handelt es sich um eine aufwändige Stellungnahme,
die gemäss Anhang GebV-BAFU, Ziffer 1 mit Fr. 2000.— zu veranschlagen ist.

Das ESTI macht für seinen Aufwand gestützt auf Art. 10 V-ESTI38 eine Gebühr von
Fr. 180.— geltend. Gemäss Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen dem BAZL
und dem ESTI weist das ESTI — wie vorliegend erfolgt — seine Gebühr in der Stel
lungnahme aus. Die Höhe der Gebühr gibt zu keinen Bemerkungen Anlass und wird
in dieser Höhe genehmigt. Die Rechnungsstellung an die FZAG erfolgt nach Zustel
lung der Plangenehmigung direkt durch das ESTI.

3.2 Kanton und Gemeinde

In Plangenehmigungsverfahren nach LFG hört die Leitbehörde (BAZL) den Kanton
und dieser nebst seinen Fachstellen auch die betroffenen Gemeinden an. Die Ge
meinden prüfen insbesondere Fachbereiche, die sonst von keiner kantonalen Stelle
geprüft werden (z. B. feuerpolizeiliche Belange etc.). Mit den Stellungnahmen ihrer
Fachstellen wirken somit der Kanton und — in geringerem Ausmass — die Gemeinden
massgeblich am bundesrechtlichen Verfahren mit, obwohl ihnen keine Entscheid-
befugnisse zustehen. Daher geht das UVEK davon aus, dass nebst dem Kanton
auch die Gemeinden befugt sind, ihre Aufwendungen für die Abgabe von (behörd
lichen) Stellungnahmen im Rahmen solcher Verfahren zur Weiterverrechnung in der
Plangenehmigungsverfügung zu Lasten des Gesuchstellers in Rechnung zu stellen

36 Verordnung über die Gebühren des Bundesamtes für Zivilluftfahrt; SR 748.112.11
Verordnung über die Gebühren des Bundesamtes für Umwelt (Gebührenverordnung BAFU); SR 814.014

38 Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat; SR 734.24
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(vgl. BGE JC_7812012, E. 4.2—4.5).

Gemeinden, die auf eine (behördliche) Fachstellungnahme verzichten und statt
dessen Einsprache im Sinne von Art. 37f Abs. 3 LFG erheben, steht jedoch kein sol
cher Anspruch zu.

Der Kanton Zürich weist gestützt auf die GebV UR4° für die Bearbeitung des Ge
suchs folgende Gebühren aus:

— KOBU (Staatsgebühr ALN Natutschutz) Fr. 150.00
— KOBU (Staatsgebühr AWEL Tankan lagen) Fr. 388.80
— KOBU (Staatsgebühr AWEL Siedlungsentwässerung) Fr. 259.20
— KOBU (Staatsgebühr TBA Lärmschutz) Fr. 150.00
— KOBU (Ausfertigungsgebühr) Fr. 297.60
— Total: Fr. 1245.60

Die BKZ ist wie eine kantonale Fachstelle zu behandeln, für ihren Aufwand stellt sie
folgenden Betrag in Rechnung:
— Begutachtung Plangenehmigungsgesuch (inkl. MWSt.) Fr. 340.20

Die Stadt Kloten (Baupolizei) weist für die Prüfung des Gesuchs folgende Gebühren
aus:

— Bearbeitungs- und Prüfaufwand Fr. 2465.00
— Schreibgebühr, Porti Fr. 135.00
— Total: Fr. 2600.00

Die geltend gemachten Gebühren der KOBU für den Aufwand der kantonalen Fach-
stellen und diejenigen der Stadt Kloten für die Prüfungs- und Behandlungsgebühr
geben zu keinen Bemerkungen Anlass und werden in dieser Höhe genehmigt. Die
Rechnungsstellung an die FZAG erfolgt nach Zustellung der Plangenehmigung di
rekt durch die KOBU bzw. die Stadt Kloten.

Gebühren für die Aufsicht über die verfügten Auflagen werden gesondert erhoben.

4. Unterschriftsberechtigung

Nach Art. 49 RVOG kann der Departementsvorsteher oder die Departementsvorste
herin seine oder ihre Unterschriftsberechtigung in zum Voraus bestimmten Fällen auf
bestimmte Personen übertragen. Die ermächtigten Personen unterschreiben im Na

Urteil vom 10. Oktober 2012, 1. öffentlich-rechtliche Abteilung, zu kantonalen Gebühren für Stellungnahmen in
bundesrechtlichen Plangenehmigungsverfahren
40 Kantonale Gebührenverordnung zum Vollzug des Umweltrechts; LS 710.2
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men des Departementsvorstehers oder der Departementsvorsteherin. Mit Verfügung
vom 18. Dezember 2013 hat die Departementsvorsteherin die Direktionsmitglieder
des BAZL ermächtigt, Plangenehmigungsverfügungen gemäss Art. 37 Abs. 2 Bst. a
LFG in ihrem Namen zu unterzeichnen.

5. Eröffnung und Bekanntmachung

Diese Verfügung wird der FZAG eröffnet.

Dem BAFU, dem ESTI und dem Kanton Zürich (via AFV) wird die vorliegende Verfü
gung zur Kenntnis zugestellt. Vereinbarungsgemäss bedient das AFV die von ihm
angehörten Fachstellen und die Gemeinden mit Kopien.
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C. Verfügung

1. Gegenstand

Das Vorhaben der FZAG betreffend den Bau des neuen Feuerwehrgebäudes (W22)
inkl, den erforderlichen Werkleitungen und einer optionalen Photovoltaikanlage auf
dem Dach wird wie folgt genehmigt:

7.1 Standort

Flughafen — Luftseite, Werkhofareal / Rohrstrasse, Grundstück-Kat.-Nr. 062
31 39.14, Gemeindegebiet von Kloten.

7.2 Massgebende Unterlagen

Plangenehmigungsgesuch der FZAG vom 15. Juli 2017 (Eingang beim BAZL) mit:
— Formular Plangenehmigungsgesuch;

— B1: Technischer Bericht, SteigerconceptAG, 8045 Zürich, 9.6.17 — rev. 14.2.18
(Nachtrag Bautransporte);

— B2: Plan Nr. 18890, Neubau Feuerwehrgebäude W22, Situations-/Katasterpian,
1:10 000, FZAG, 10.4.17;

— B3: Projektpläne Neubau W22, Steigerconcept AG, 8045 Zürich, Pläne Nrn:
— A.W22.33.SIT.001.1_500, Situationsplan, 1:500, 21 .4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.GR.G01.1_200, Grundriss GOl, 1:200, 21 .4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.GR.G0.1_200 Grundriss GO, 1:200, 21.4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.GR.G1.1_200 Grundriss G1, 1:200, 21 .4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.GR.G2.1_200 Grundriss G2, 1:200, 21 .4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.GR.DG.1_200 Grundriss DG, 1:200, 21.4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.GR.DA.1_200 Grundriss DA, 1:200, 21 .4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.SCH.AA.1_200 Schnitt AA, 1:200, 21 .4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.SCH.BB.1_200 Schnitt SB, 1:200, 21 .4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.SCH.CC.1_200 Schnitt CC, 1:200, 21.4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.ANS.NO.1_200 Ansicht NO, 1:200, 21.4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.ANS.NW.1_200 Ansicht NW, 1:200, 21.4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.ANS.SO.1_200 Ansicht SO, 1:200, 21.4.17, Rev. 5.5.17;
— A.W22.33.ANS.SW.1_200AnsichtSW, 1:2Ö0, 21.4.17, Rev. 5.5.17;
— Visualisierung Fassade;

— B4: Plan Nr. A.W22.32.RST.2-206+307, Essbereich—Küche—Lager, G2, 1:50;
SteigerconceptAG, 16.5.17, Rev. 9.6.17;

— B5: Flächennachweise gemäss SIA 416, Pläne Nrn.:
— A.W22.33.KON.SIA4J6.1_500, Flächennachweis SIA 416, GO1, GO, G1, G2,
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DG, 1:500, SteigerconceptAG, 5.5.17;

— A.W22.33.KON.SIA4I6GF.l_500, Flächennachweis SIA 416, GOl, GO, G1,
G2, DG, 1:500, SteigerconceptAG, 5.5.17;

— B6: Baustellenistallationen, Pläne Nrn.:

— A.W22.33.BIN.001.1_500, Baustelle Tiefbau W22, 1:750, Confirm AG, 8045
Zürich, 17.3.17, Rev. 10.5.17;

— A.W22.33.BIN.002.1-75O, Baustelle Hochbau W22, 1:750, Confirm AG,
17.3.17, Rev. 16.5.17;

— B7: Brandschutzkonzept Neubau W22, Gruner AG, 8050 Zürich, 8.6.17, mit:
— Anhang A: Protokoll AP Brandschutz, Besprechung vom 19.5.17;
— Anhang B: Brandschutzpläne Nrn:

— A.W22.33.GR.G01.1_200, Brandschutzplan GOl, 1:200, GrunerAG,
21 .4.17, Rev. 5.5.15;

— A.W22.33.GR.G0.1_200, Brandschutzplan GO, 1:200, GrunerAG,
21 .4.17, Rev. 5.5.15;

— A.W22.33.GR.G1 . 1_200, Btandschutzplan G1, 1:200, Gruner AG,
21 .4.17, Rev. 5.5.15;

— A.W22.33.GR.G2. 1_200, Brandschutzplan G2, 1:200, Gruner AG,
21 .4.17, Rev. 5.5.15;

— A.W22.33.GR.DG. 1_200, Brandschutzplan DG, 1:200, Gruner AG,
21 .4.17, Rev. 5.5.15;

— B8: Bericht «HLKSE Brandschutz, Bau physik — Neubau W22», Gruner AG,
9.6.17;

— B9: Wärmeschutznachweise:

— Systemnachweis nach S1A380/1, GrunerAG, 10.5.17;
— Formular EN-la, Höchstanteil — Standardlösung;
— Formular EN-2b, Wärmedämmung — Systemnachweis;

— B1 1: Energienachweise Heizung und Warmwasser:

— Formular EN-3, Heizungs- und Warmwasseranlagen;

— Plan Nr. W22_BP_HE_PS_01, Neubau Gebäude W22, Prinzipschema
Wärme-/Kälteverteilung, Gruner AG, 31.3.17;

— Plan Nr. W22_BP_HE_ST_01, Neubau Gebäude W22, Strangschema Luft
erhitzer/Luftkühler/ULK, GrunerAG, 31 .3.17;

— Plan Nr. W22_BP_HEST_02, Neubau Gebäude W22, Strangschema
TABS/Deckensegel/Heizkörper, Gruner AG, 31.3.17;

— B12: Energienachweise EN 4.1, lüftungstechnische Anlagen:
— Formular EN-4. 1, lüftungstechnische Anlagen;
— Tabelle «Interne Wärmelasten nach Raumnutzung (Lastprofile)», 30.3.17;
— technischer Bericht «Thermische Gebäudesimulation Heiz- und Kühilast,

Basisvariante»; Gruner AG, 23.12.16;
— Plan Nr. W22_BP_299_PS_245_OO1, Prinzipschema Lüftung; Gruner AG,

31 .3.17;
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— Plan Nr. W22_BP_299_ST_245_OO1, Strangschema Lüftung — alle Anlagen;
GrunerAG, 31 .3.17;

— B1 3: Energienachweise 4.2, lüftungstechnische Anlagen:

— Formular EN-4.2, lüftungstechnische Anlagen, Zuluft Druckluftkompresso
ren;

— Plan Nr. W22_BP_299_PS_244_001, Prinzipschema Zuluft Druckluftkom
pressoren; GrunerAG, 31.3.17;

— B14: Energienachweise 4.3, lüftungstechnische Anlagen:
— Formular EN-4.2, lüftungstechnische Anlagen, Abluft Kältemittel (Wärme

pum pengehäuse);

— Plan Nr. W22_BP_299_PS_244_002, Prinzipschema Abluft Kältemittel
(Wärmepumpengehäuse); Gruner AG, 31.3.17;

— B1 5: Energienachweise 4.4, lüftungstechnische Anlagen:
— Formular EN-4.2, lüftungstechnische Anlagen, Abluft Spezialräume und Ex-

gefährdete Räume;

— Plan Nr. W22_BP_299_PS_244_003, Prinzipschema Abluft Ex-gefährdete
Räume; GrunerAG, 31.3.17;

— B16: Energienachweise 5, Kühlung / Befeuchtung:

— Formular EN-5, Leistungen für Kühlung / Befeuchtung (ganzes Gebäude);
— Tabelle «Interne Wärmelasten nach Raumnutzung (Lastprofile)», 30.3.17;
— technischer Bericht «Thermische Gebäudesimulation Heiz- und Kühllast,

Basisvariante»; Gruner AG, 23.12.16;
— Plan Nr. W22_BP_1 99_HE_PS_01, Prinzipschema Wärme-/Kälteverteilung;

GrunerAG, 31 .3.17;

— Plan Nr. W22_BP_HE_ST_01, Neubau Gebäude W22, Strangschema Luft
erhitzer/Luftkühler/ULK, Gruner AG, 31 .3.17;

— Plan Nr. W22_BP_HE_ST_02, Neubau Gebäude W22, Strangschema

TABS/Deckensegel/Heizkörper, Gruner AG, 31.3.17;
— Plan Nr. W22_BP_299_PS_244_001, Prinzipschema Zuluft Druckluftkom

pressoren; GrunerAG, 31 .3.17;

— Plan Nr. W22_BP_299_PS_244_002, Prinzipschema Abluft Kältemittel
(Wärmepumpengehäuse); Gruner AG, 31.3.17;

— Plan Nr. W22_BP_299_P6244_003, Prinzipschema Abluft Ex-gefährdete
Räume; GrunerAG, 31 .3.17;

— Plan Nr. W22_BP_299_PS_245_001, Prinzipschema Lüftung; Gruner AG,
31 .3.17;

— Plan Nr. W22_BP_299_ST_245_001, Strangschema Lüftung — alle Anlagen;
GrunerAG, 31 .3.17;

— B1 7: Energienachweis Lüftung/Klimatisierung, Formular EN-1 3;
— BiS: Photovoltaik, Pläne Nrn.:

— Plan Nr. E_81 3_691 1_26_001, Dachaufsicht Photovoltaik-Anlage, 1:250;
GrunerAG, 6.6.17;
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— Plan Nr. E_813_691 1_26_002, Dachaufsicht Photovoltaik-Anlage; 1:250,
GrunerAG, 17.3.17;

— B19: Kanalisation, Pläne Nrn.:
— Plan Nr. W22_BP_300_SA_G01_GL, GOl Werkleitung, 1:100; GrunerAG,

6.6.17;

— Plan Nr. 2016.61-301, WerkleitungenW22; 1:200, Martinelli-Lanfranchi
Partner AG, 8302 Kloten, 16.5.17;

— B2O: Unbedenklichkeitsprüfung

— Unbedenklichkeitsprüfung Skyguide, 29.6.17 (Gesuchsbeilage) und Stel
lungnahme 21 .8.17;

— kantonale Meldestelle/Zonenschutz, 3.7.17 (Gesuchsbeilage) und Stellung
nahme 7.7.17;

— B21: SafetyAssessment Report, FZAG, 11.5.16;
— B22: Bericht «Abklärungen der Auswirkungen auf bestehende Lebensräume»,

Quadra GmbH, 8037 Zürich, 19.5.17;
— B23: Nachweis GEP-Konformität, SWR lnfra AG, 8953 Dietikon, 1.6.17;
— Nutzungsvereinbarung betreffend Tragwerkselemente in Stahl, Stahlbeton sowie

Stahl-Beton-Verbund für den Neubau W22, Jäger Partner AG, Buingenieure,
8045 Zürich, 16.11.17 mit den Beilagen:

— Plan Nr. 15001.4. 21A, Nutzlastenplan, GOl, 1:400, Jäger PartnerAG,
16.06.2017;

— Plan Nr. 15001 .4. 22A, Nutzlastenplan, GO, G1, 1:400, Jäger Partner AG,
16.06.2017;

— Plan Nr. 15001 .4. 23A, Nutzlastenpian, G2, DG, 1:400, Jäger Partner AG,
16.06.2017;

— Plan Nr. 15001.4. 25A, Anforderung an die Wasserdichtigkeit, GOl, GO,
1:400, Jäger PartnerAG, 16.06.17;

— Plan Nr. 15001.4. 26A, Massnahmen Wasserdichtigkeit, 1:400, GOI, GO,
Jäger Partner AG, 16.06.17;

— 5 x Pläne Nr. 15001 .5.2001, Sperrzonen Erdbebenbauteile, Boden-Wände
GO1 bis G3, 1:200, Jäger Partner AG;

— Plan Nr. 15001 .4. 31A, Tragwerkskonzept GO1, Fundation/Bodenplatte,
1:100, Jäger Partner AG, 16.06.17;

— Plan Nr. 15001 .4. 32A, Tragwerkskonzept GO1, Decke/Bodenplatte, 1:100,
Jäger Partner AG, 16.06.17;

— Plan Nr. 15001 .4. 33A, Tragwerkskonzept GO, 1:100, Jäger Partner AG,
16.06.17;

— Plan Nr. 15001 .4. 34A, Tragwerkskonzept G1, 1:100, Jäger Partner AG,
16.06.17;

— Plan Nr. 15001 .4. 35, Tragwerkskonzept G2, 1:100, Jäger Partner AG,
04.08.17;
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— Plan Nr. 15001 .4. 36, Tragwerkskonzept DG, 1:100, Jäger Partner AG,
04.08.17;

— Plan Nr. 15001.4. 37,Tragwerkskonzept, SchnitteA und B, 1:100, Jäger
Partner AG, 04.08.17;

— Plan Nr. 15001 .4. 38, Tragwerkskonzept, Schnitt C, 1:100, Jäger Partner
AG, 04.08.17.

2. Festlegungen

2.1 Falls die optionale Photovoltaikanlage erstellt wird, ist für die elektrotechnischen An
lageteile dem ESTI ein separates Plangenehmigungsgesuch nach Art. 16 if. EIeG
bzw. VPeA einzureichen; sie darf erst nach Vorliegen der entsprechenden Plange
nehmigung erstellt werden (vgl. Auflagen unter Ziffer C.3.3 unten).

2.2 Für das Vorhaben ist ökologischer Ersatz im Umfang von 1,3 Flächen-Wertpunkten
im Ersatzmassnahmenprojekt «Hundig» zu leisten.

2.3 Für die Bauphase gilt bezüglich Luftreinhaltung die Massnahmenstufe B gemäss
BauRLL.

2.3 Für die Bautransporte gilt die Massnahmenstufe A gemäss BRL.

3. Auflagen

3.7 Luftfahrtspezifische Auflagen

3.1.1 Die Auflagen gemäss der luftfahrtspezifischen Prüfung des BAZL vom 5. September
2017 (Beilage 1) sind einzuhalten bzw. umzusetzen.

3.1.2 Die Höhen der Kranausleger sind weiter zu optimieren, die maximale Höhe beträgt
448,00 m. ü. M.; wenn möglich, ist sie weiter zu reduzieren.

3.1.3 Das Baukran-Erstellungsgesuch muss von der Bauunternehmung mindestens 60
Tage im Voraus beim Zonenschutz / kantonale Meldestelle eingegeben werden.

3.1.4 Jede — auch kleine — Änderung der Grösse oder der Position der Baukräne muss der
Skyguide zur Beurteilung vorgelegt werden.

3.1.5 Bei Montagekran-Einsätzen muss die Kranfirma mindestens 3 Arbeitstage im Voraus
mit dem Zonenschutz / kantonale Meldestelle Kontakt aufnehmen.
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3.2 Allgemeine Bauauflagen

3.2.1 Die Bauausführung hat nach den genehmigten Unterlagen zu erfolgen. Wesentliche
Änderungen sind den Bundesbehörden zu melden und dürfen nur mit deren Zustim
mung vorgenommen werden.

3.2.2 Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die für den sicheren Flugplatzbe
trieb massgebenden Kriterien erfüllt werden. Die Flugplatzleitung hat für die erfor
derliche Koordination mit der Bauleitung zu sorgen.

3.2.3 Allfällige Unterlagen bzw. Informationen zu Auflagen, die vor Baubeginn von den
Fachstellen geprüft sein müssen, sind frühzeitig beim Amt für Verkehr, Stab/Recht
und Verfahren, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich, einzureichen oder per Mail
an afv-tvl@vd.zh.ch zu senden.

3.2.4 Mit dem Bau darf erst nach Vorliegen allfälliger noch ausstehender Zustimmungen
begonnen werden.

3.2.5 Der Baubeginn ist dem BAZL via AFV frühzeitig, mindestens zehn Arbeitstage vor
dem vorgesehenen Termin, unter www.afv.zh.ch/meldungen zu melden.

3.2.6 Die Abnahme ist frühzeitig, mindestens fünf Arbeitstage vor dem vorgesehenen Ter
min, unter www.afv.zh.ch/meldungen zu melden und mit den involvierten Fachstellen
frühzeitig, mindestens fünf Arbeitstage vor dem vorgesehenen Termin, zu organisie
ren.

3.2.7 Die von den Bauwerken allenfalls betroffenen Pläne (Werkleitungen etc.) sind nach-
zuführen und den zuständigen Stellen zur Kenntnis zu bringen.

3.2.8 Die Bauherrschaft bzw. deren Vertreter ist dafür verantwortlich, dass sämtliche Be
dingungen, Auflagen und Befristungen der Baubewilligung den betreffenden Unter
nehmen bekanntgegeben werden. Wechselt während der Ausführung des Vorha
bens die Bauherrschaft oder der Projektverfasser, sind die zuständigen Stellen
schriftlich zu informieren. Solange dies nicht geschehen ist, liegt die Verantwortung
bei der ursprünglichen Bauherrschaft oder ihrem Vertreter.

3.2.9 Die Ausführungskontrollen in den Fachbereichen Wärmedämmung, Heizungs- und
Warmwasseranlagen, Klima und Lüftung sowie Schallschutz sind via die private
Kontrolle vorzunehmen. Die entsprechenden Ausführungsbestätigungen sind der
Baupolizei Kloten unaufgefordert vor der Schlusskontrolle einzureichen.
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3.2.10 Im Fall von Uneinigkeiten zwischen den Fachstellen und der Gesuchstellerin ist via
BAZL, Sektion Sachplan und Anlagen, das UVEK anzurufen, welches entscheidet.

3.3 Auflagen zu Schwach- und Starkstromanlagen

3.3.1 Falls die Photovoltaikanlage realisiert wird, sind die Auflagen des ESTI unter den Zif
fern 1.1 bis 1.12 seiner Stellungnahme vom 8. September 2017 (Beilage 2) einzuhal
ten bzw. umzusetzen.

3.3.2 Bei der Ausarbeitung des Plangenehmigungsgesuchs sind die Anträge 3.18 bis 3.26
der Stellungnahme der Stadt Kloten vom 21. August 2017 (Beilage 3) sowie die An
träge 4.1 bis 4.4 der Stellungnahme von SRZ vom 11. August 2017 (Beilage 4) zu
beachten.

3.4 Auflagen der Kantonspolizei

Die Rettungsachsen sind jederzeit freizuhalten, ggf. sind Alternativrouten zu definie
ren: temporäre Änderungen der Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen sind
der Kantonspolizei frühzeitig bekanntzugeben.

3.5 Auflagen zum Brandschutz und feuerpolizeiiche Auflagen

3.5.1 Die feuerpolizeilichen Auflagen der Stadt Kloten unter den Ziffern 3.1 bis 3.17 in der
Beilage 3 sind einzuhalten bzw. umzusetzen.

3.5.2 Die Auflagen von SRZ betreffend Brandmelde- und Sprinkleranlagen, Fluchtwege,
Zutritt und Schliessung, Photovoltaikanlage, Nasslöschposten, Notfalldokument für
die Bauphase, Sicherstellung des Rettungsdiensts während der Bauphase sowie Ab-
und Inbetriebnahme gemäss Ziffern 1 bis 7 in der Beilage 4 sind einzuhalten bzw.
umzusetzen.

3.6 Auflagen zum Arbeitnehmerschutz und den Arbeitsbedingungen

3.6.1 Die Auflagen des AWA in den Ziffern 4 bis 17 in der Stellungnahme vom 12. De
zember 2017 (Beilage 5) sind einzuhalten bzw. umzusetzen.

3.6.2 Stellen mit Absturzgefahr sind für die Benutzer ausreichend zu sichern, die näheren
Einzelheiten richten sich nach der SIA-Norm 358.

3.6.3 Die einschlägigen SUVA-Vorschriften für Hoch- und Tiefbauarbeiten, insbesondere
Aushubsicherungen und Gerüstungen etc., sind zu befolgen.
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3.7 Auflagen des Lebensmittelinspektorats

3.7.1 Die Böden im Bereich von Küche bzw. Lagerküche (Abwascherei) sind in Epoxid
‚harz oder gefliest auszuführen.

3.7.2 Vor Betriebsaufnahme ist die Ausführungskontrolle in gesundheitspolizeilicher Hin
sicht beim Lebensmittelinspektorat der Stadt Zürich zu melden.

3.8 Auflagen zur behindertengerechten Bauausführung

Die Apparateanordung (Klosett, Handwaschbecken), die Lage der Tür und die weite
re Raumausstattung ist so anzupassen, dass sie der SIA-Norm 500, Anhang E.1
entsprechen.

3.9 Auflagen zum Gewässer-, Umwelt-, Natur- und Heimatschutz

3.9.1 Soweit im Folgenden nicht etwas anderes verfügt wird, sind die Massnahmen ge
mäss dem technischen Bericht, Kapitel 7 «Umwelt», einzuhalten bzw. umzusetzen.

3.9.2 Die Abscheideanlagen (Schlammfang, Ölabscheider, Stapelbecken) sind regelmäs
sig zu warten bzw. auf ihre Funktionalität zu überprüfen.

3.9.3 Die FZAG hat dem BAZL via AFV vor Baubeginn ein Gewässerschutzkonzept für
den Havariefall auf dem Umschlagplatz einzureichen. Dabei sind die Anträge der
KOBU betreffend die Reinigung und Entsorgung von aufgefangenem Leckgut als
Sonderabfall sowie den Not-Aus-Schalter für die Schmutzwasserpumpe bei der Aus
führung sinngemäss zu beachten.

3.9.4 Bei der Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten ist sicherzustellen, dass
auslaufende Flüssigkeiten leicht erkannt und zurückgehalten werden können. Das
Auffangvolumen muss mindestens dem Volumen des grössten gelagerten Gebindes
entsprechen.

3.9.5 Nach Fertigstellung des Neubaus ist durch die Sektion Tankanlagen und Transport
gewerbe des AWEL eine Ausführungskontrolle durchführen zu lassen. Auf diesen
Zeitpunkt sind aktuelle Entwässerungspläne (Ausführungspläne) bereitzustellen.

3.9.6 Die Vorgaben der SIA-Empfehlung 431 «Entwässerung von Baustellen» sind einzu
halten.

3.9.7 Es darf kein Baustellenabwasser zur Glatt abgeleitet werden.
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3.9.8 Alle möglichen Massnahmen zur Vermeidung von Baustellenabwasser sind zu tref
fen.

3.9.9 Für die Liegenschaftsentwässerung ist die SN Norm 592000 «Anlagen für die Lie
genschaftsentwässerung — Planung und Ausführung» zu beachten.

3.9.10 Die Auflagen der Stadt Kloten unter den Ziffern 4.1 bis 4.7 der Beilage 3 zum Kanali
sationsprojekt sind einzuhalten bzw. umzusetzen.

3.9.11 Die Gesuchstellerin hat den Schallschutznachweis gemäss SIA 181 inkl. FormularS
für den Schailschutz gegenüber Aussenlärm mit den korrekten Lärmbelastungswer
ten zu überarbeiten und dem BAZL via AFV zuhanden des BAFU vor Baubeginn zur
Beurteilung einzureichen.

3.9.1 2 Die in der vorgelegten Nutzungsveteinbarung noch nicht erfassten sekundären Bau
teile, Installationen und Einrichtungen sind betreffend Erdbebensicherheit vor Bau-
beginn zu präzisieren; die erforderlichen Massnahmen zu deren Sicherung sind im
Laufe des Baufortschritts laufend zu überprüfen und anzupassen.

3.9.13 Nach Abschluss der Arbeiten ist dem BAZL zu Handen des BFU ein Bericht über die
sekundären Bauteile und die Massnahmen zu ihrer Sicherung vorzulegen.

4. Gebühren

Die Gebühr für diese Verfügung wird nach Zeitaufwand erhoben und der FZAG auf
erlegt. Sie wird ihr mit separater Gebührenverfügung des BAZL eröffnet; diese um
fasst auch allfällige Gebühren anderer Bundesstellen (z. B. BAFU, ARE etc.); die
Gebühr des BAFU beträgt im vorliegenden Fall Fr. 2000.—.

Die Gebühr des ESTI im Betrag von Fr. 180.— beträgt. Die Rechnungsstellung an die
FZAG erfolgt nach Zustellung der Plangenehmigung direkt durch das ESTI.

Die Gebühr für die umweitrechtliche Prüfung des Gesuchs durch die kantonalen Be
hörden beträgt insgesamt Fr. 1245.60; die Rechnungsstellung an die FZAG erfolgt
durch die kantonalen Fachstellen.

Die Gebühr der BKZ für die Prüfung des Gesuches beträgt insgesamt Fr. 340.20; die
Rechnungsstellung an die FZAG erfolgt durch die BKZ.
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Die Gebühr der Stadt Kloten für die Prüfung des Gesuches beträgt insgesamt
Fr. 2600.— die Rechnungsstellung an die FZAG erfolgt durch die Stadt Kloten.

Gebühren für die Aufsicht über die verfügten Auflagen werden gesondert erhoben.

5. Eröffnung und Bekanntmachung

Diese Verfügung wird inkl. Beilagen und den massgebenden Unterlagen per Ein
schreiben eröffnet:

— Flughafen Zürich AG, Bausekretariat MBE, Postfach, 8058 Zürich

Diese Verfügung wird zur Kenntnis zugestellt (mit einfacher Post):
— Bundesamt für Umwelt, Sektion UVP und Raumordnung, 3003 Bern
— Eidg. Starkstrominspektorat, 8320 Fehraltorf

— Amt für Verkehr des Kantons Zürich, Stab/Recht und Verfahren, 8090 Zürich

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

handelnd durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt

V C t( r‘

Christian Hegner, Direktor

Beilagen

Beilage 1: BAZL, luftfahrtspezifische Prüfung vom 23. Januar 2018
Beilage 2: ESTI, Stellungnahme vom 8. September 2017
Beilage 3: Stadt Kloten, Stellungnahme vom 21. August 2017
Beilage 4: Stadt Zürich, Schutz und Rettung, Stellungnahme vom 11. August 2017
Beilage 5: Amt für Wirtschaft und Arbeit, Stellungnahme vom 12. Dezember 2017
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung beim Bundesver
waltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde erhoben werden. Die Be
schwerdefrist beginnt bei persönlicher Eröffnung an die Parteien an dem auf die Er
öffnung folgenden Tag, bei Publikation in einem amtlichen Blatt an dem auf die Pub
likation folgenden Tag zu laufen.

Die Beschwerde ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift der Beschwerdeführer
zu enthalten. Die angefochtene Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Ur
kunden sind beizulegen. Ferner ist die Vollmacht einer alifälligen Vertreterin oder
eines atifälligen Vertreters beizutegen.


